
Diesen Ansatz hat der Senat nicht gebilligt, sondern einen
Selbstbehalt befürwortet, der vom Tatrichter im Regelfall mit
einem Betrag zwischen dem notwendigen und dem angemes-
senen Selbstbehalt zu bemessen sein wird.
Maßgebend dafür war, dass der Unterhaltsanspruch der nicht
verheirateten Mutter durch den Gesetzgeber aus Gründen des
Kindeswohls dem Anspruch der geschiedenen Ehefrau wegen
Betreuung des ehelichen Kindes nach § 1570 BGB immer
mehr angeglichen worden ist. Der nicht verheirateten Mutter
soll es jedenfalls in den ersten drei Jahren nach der Geburt des
Kindes möglich sein, sich ganz dessen Pflege und Erziehung
zu widmen, ohne für ihren Lebensunterhalt auf eine eigene
Erwerbstätigkeit angewiesen zu sein. Insoweit unterscheidet
sich der Unterhaltsanspruch der nicht verheirateten Mutter

nach seiner Zweckrichtung nicht von dem der geschiedenen
Mutter und rechtfertigt von daher auch mit Blick auf die
Schutzzwecke in Art. 6 IV, V GG keine Ungleichbehandlung
der beiden Mütter.
Beide Mütter gehen in der Rangfolge den volljährigen Kin-
dern und den übrigen Verwandten des unterhaltspflichtigen
Vaters vor, weshalb es nicht vertretbar wäre, dem Vater auch
gegenüber dem Unterhaltsanspruch der nicht verheirateten
Mutter generell den angemessenen Selbstbehalt zu belassen.
Umgekehrt findet der geringere notwendige Selbstbehalt
seine Rechtfertigung vor allem in der gesteigerten Unterhalts-
verpflichtung gegenüber minderjährigen Kindern nach § 1603
II BGB, was für die Unterhaltsansprüche der beiden Mütter
nicht entsprechend gilt.

Zur Wirksamkeit von Ehevertr�gen bei kinderloser Ehe

Mitteilung der Pressestelle des BGH Nr. 6/2005 v. 14.1.2005

Der u. a. für das Familienrecht zuständige XII. Zivilsenat des
BGH hatte über die Wirksamkeit eines Ehevertrags zu ent-
scheiden. Der 1942 geborene Ehemann und die 1944 gebo-
rene Ehefrau hatten 1988 geheiratet; für beide war es die
zweite Ehe. Der Ehemann praktizierte bis zu seiner Erwerbs-
unfähigkeit 1996 als Zahnarzt. Die Ehefrau – eine gelernte
Rechtsanwaltsgehilfin – hatte mit ihrem ersten Ehemann
zeitweilig ein Bekleidungsgeschäft betrieben und schon vor
der Eheschließung gegen Entgelt in der Praxis des Ehemannes
kaufmännische Arbeiten übernommen. In einem vor der Hei-
rat geschlossenen Ehevertrag vereinbarten beide Gütertren-
nung, schlossen den Versorgungsausgleich aus und verzichte-
ten wechselseitig auf nachehelichen Unterhalt. Der Ehemann
verpflichtete sich für den Fall der Scheidung, an die Ehefrau
für jedes vollendete Ehejahr eine „Unterhaltsabfindung“ in
Höhe von 10.000 DM, insgesamt jedoch nicht mehr als 80.000
DM, zu zahlen. Außerdem verpflichtete er sich, ab Rechts-
kraft der Scheidung bis zur Vollendung des 60. Lebensjahrs
der Ehefrau für diese Beiträge zur gesetzlichen Rentenver-
sicherung in Höhe der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteile
nach einem monatlichen Bruttoentgelt von 2.000 DM zu
entrichten, falls die Ehefrau unverschuldet keine Erwerbs-
tätigkeit ausüben könne.
Das Berufungsgericht hatte den Ehevertrag für wirksam und
das Versorgungsausgleichsverlangen der Ehefrau für unbe-
gründet erachtet. Der Senat hat die Revision der Ehefrau
zurückgewiesen.
Der Senat hatte bereits in einem Urt. v. 11.2.2004 – XII ZR
265/02 (siehe dazu Pressemitteilung 12/2004) – die Grund-

sätze für die Wirksamkeit von Eheverträgen aufgestellt. Diese
dürfen den Schutzzweck der gesetzlichen Scheidungsfolgen
nicht beliebig unterlaufen. Das wäre dann der Fall, wenn durch
den Ehevertrag eine evident einseitige und von der individuel-
len Gestaltung der ehelichen Lebensverhältnisse nicht gerecht-
fertigte Lastenverteilung entstünde, die hinzunehmen für den
belasteten Ehegatten – unter angemessener Berücksichtigung
der Belange des anderen Ehegatten – bei verständiger Würdi-
gung des Wesens der Ehe unzumutbar erscheint. Die Belas-
tungen eines Ehegatten werden dabei umso schwerer wiegen
und die Belange des anderen Ehegatten umso genauerer Prü-
fung bedürfen, je unmittelbarer die Vereinbarung der Ehegat-
ten über die Abbedingung gesetzlicher Regelungen in den
Kernbereich des Scheidungsfolgenrechts eingreift. Dabei hat
der Tatrichter zunächst – im Rahmen einer Wirksamkeitskon-
trolle – zu prüfen, ob der Ehevertrag schon im Zeitpunkt seines
Zustandekommens offenkundig zu einer derart einseitigen
Lastenverteilung für den Scheidungsfall führt, dass ihm –
losgelöst von der künftigen Entwicklung der Lebensverhält-
nisse – wegen Verstoßes gegen die guten Sitten die Anerken-
nung mit der Folge zu versagen ist, dass an seine Stelle die
gesetzlichen Regelungen treten.
Das hat der Senat für den vorliegenden Fall verneint. Der
vertragliche Ausschluss des Betreuungsunterhalts könne da-
bei unberücksichtigt bleiben, da im maßgebenden Zeitpunkt
des Vertragsschlusses mit gemeinsamen Kindern der Parteien
nicht mehr zu rechnen war. Auch der Umstand, dass die
Ehegatten den Altersunterhalt wegen Alters ausgeschlossen
hatten, führt nach Ansicht des Senats hier nicht zu Sittenwid-
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rigkeit. Die Parteien waren im Zeitpunkt der Eheschließung
bereits 44 und 46 Jahre alt, mithin in einem Alter, in dem ein
nicht unwesentlicher Teil der Altersversorgung üblicherweise
bereits erworben ist. Die Ehefrau hatte in der Praxis des
Ehemannes – gegen teilweise hohes Entgelt – mitgearbeitet
und damit eine eigenständige Altersversorgung erworben;
zudem hatte sich der Ehemann verpflichtet, für die Zeit nach
einer etwaigen Scheidung den weiteren Ausbau der Alters-
versorgung der Ehefrau durch Zahlung freiwilliger Beiträge
zur gesetzlichen Rentenversicherung sicherzustellen. Auch
der Ausschluss des Unterhalts wegen Krankheit rechtfertigt
die Annahme der Sittenwidrigkeit nach Ansicht des Senats
nicht, da der Ehemann mit dem Ehevertrag eine nacheheliche
Verantwortung für die Ehefrau nicht schlechthin abbedungen,
sondern lediglich auf eine Kapitalzahlung von 80.000 DM
begrenzt hat. Der Unterhalt wegen Erwerbslosigkeit gehört
nicht zum Kernbereich der Scheidungsfolgen; sein Aus-
schluss war hier auch deshalb unbedenklich, weil ehebedingte
Nachteile der Ehefrau, die durch diesen Unterhalt im Einzel-
fall ausgeglichen werden können, nicht zu erwarten waren.

Die Vereinbarung des Wahlgüterstands der Gütertrennung
lässt einen Ehevertrag grundsätzlich nicht sittenwidrig er-
scheinen. Der Ausschluss des Versorgungsausgleichs, der –
ähnlich wie der Unterhalt wegen Alters – zum Kernbereich
der Scheidungsfolgen gehört, war nach Auffassung des Senats
deshalb hinzunehmen, weil die Lebensplanung der Parteien
vorsah, dass die Ehefrau aufgrund ihrer versicherungspflich-
tigen Tätigkeit in der Praxis des Ehemannes auch in der Ehe
ihre Altersversorgung weiter ausbauen konnte.
Da der Ehevertrag danach Bestand hatte, war im Rahmen eine
sog. Ausübungskontrolle zu prüfen, ob sich der Ehemann
gegenüber dem Versorgungsausgleichsbegehren der Ehefrau
nunmehr auf den – im Ehevertrag wirksam vereinbarten –
Ausschluss dieser Scheidungsfolge nach Treu und Glauben
berufen kann. Dies hat der Senat bejaht, da sich die Versor-
gungssituation der Ehefrau gegenüber den bei Abschluss des
Ehevertrages bestehenden Verhältnissen nicht in einer Weise
verändert hat, welche die Berufung des Ehemannes auf den
Ehevertrag als treuwidrig erscheinen lässt.
BGH, Urt. v. 12.1.2005 – XII ZR 238/03 (AG Freiburg – 45 F
412/02 ./. OLG Karlsruhe in Freiburg – 18 UF 28/03)

Anfechtung der Vaterschaft kann nicht auf heimlich eingeholten
DNA-Vaterschaftstest gest�tzt werden

Mitteilung der Pressestelle des BGH Nr. 4/2005 v. 12.1.2005

Der u. a. für das Familienrecht zuständige XII. Zivilsenat des
BGH hatte in zwei Fällen darüber zu entscheiden, ob eine ohne
Zustimmung des Kindes bzw. seiner allein sorgeberechtigten
Mutter eingeholte sog. DNA-Vaterschaftsanalyse im Rahmen
einer Vaterschaftsanfechtungsklage verwertet werden kann.
In beiden Fällen hatten die mit der jeweiligen Mutter des
Kindes nicht verheirateten Kläger ihre Vaterschaft vor dem
Jugendamt anerkannt. Jahre später ließen sie in einem Fall
eine Haarprobe und im anderen Fall ein ausgespucktes Kau-
gummi sowie jeweils eigene Speichelproben ohneWissen und
Zustimmung des Kindes und der Mutter von einem privaten
Labor genetisch analysieren. Die Analyse ergab jeweils, dass
der Spender der Speichelprobe nicht der biologische Vater des
Kindes sein konnte, von dem die Gegenprobe angeblich
stammte.
Die darauf gestützten Vaterschaftsanfechtungsklagen waren
von den Vorinstanzen (OLG Celle und OLG Jena) abgewiesen
worden. Diese Entscheidungen hat der BGH heute bestätigt.
Nach ständiger Rspr. des Senats reicht die bloße Behauptung,
nicht der Vater des Kindes zu sein, nicht aus, ein Vaterschafts-
anfechtungsverfahren einzuleiten, in dem die Abstammung

dann regelmäßig durch ein gerichtliches Gutachten geklärt
wird. Vielmehr muss der Kläger konkrete Umstände vortra-
gen, die nach objektiver Betrachtung geeignet sind, Zweifel
an seiner Vaterschaft zu wecken und die Abstammung des
Kindes von einem anderen Mann als nicht ganz fernliegend
erscheinen zu lassen.
Auf eine „heimliche“ DNA-Vaterschaftsanalyse kann ein
solcher Anfangsverdacht aus Rechtsgründen nicht gestützt
werden.
Unabhängig vom Ausgang des aktuellen Gesetzgebungsvor-
habens, mit dem ein generelles Verbot solcher heimlichen
DNA-Analysen erwogen wird, hat der Senat entschieden, dass
die Untersuchung des genetischen Materials eines anderen
Menschen ohne dessen ausdrückliche Zustimmung gegen das
Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung verstößt
und rechtswidrig ist. Dieses Grundrecht des Kindes braucht
auch nicht hinter dem Interesse des als Vater geltenden Man-
nes zurückzustehen, sich Gewissheit über seine biologische
Vaterschaft zu verschaffen. Deshalb darf das Ergebnis einer
solchen Untersuchung in einem Zivilprozess nicht verwertet
werden, auch nicht als Grundlage eines Anfangsverdachts.
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